
Ist die CHAdeMO-Fahrzeugkupplung nach der Ladesäulenverordnung (LSV) an einer 
Schnellladeeinrichtung zulässig? 

Diese Fragestellung betrifft Betreiber von DC-Schnellladepunkten mit einer CHAdeMO 
Fahrzeugkupplung. 

Nach § 3 Abs. 3 Ladesäulenverordnung (LSV) muss beim Aufbau von Schnellladepunkten, an denen 
das Gleichstromladen möglich ist, aus Gründen der Interoperabilität jeder Schnellladepunkt 
mindestens mit Fahrzeugkupplungen des Typs CCS Combo 2 ausgerüstet sein. Nach § 2 Nr. 6 LSV ist 
ein Ladepunkt eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist 
und an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann.

Ein Ladepunkt, der nur über eine Fahrzeugkupplung des Typ CHAdeMO verfügt, entspricht 
demnach nicht den technischen Anforderungen der LSV (vgl. § 3 Abs. 3 LSV). 

Die LSV folgt hier dem europäischen Standard nach der AFI-Richtlinie (Richtlinie über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe - RICHTLINIE 2014/94/EU). 

Der Betrieb einer CHAdeMO Fahrzeugkupplung an einem Schnellladepunkt ist jedoch möglich, 
wenn derselbe Ladepunkt ebenfalls über die obligatorische CCS Combo 2 Fahrzeugkupplung 
verfügt. Die beiden Fahrzeugkupplungen können nur dann einem gemeinsamen Ladepunkt 
zugeordnet werden, wenn sie nicht gleichzeitig betrieben werden können. Wird hingegen 
der parallele Betrieb beider Fahrzeugkupplungen ermöglicht, sind diese als insgesamt zwei 
Ladepunkte zu werten, wobei einer nicht den technischen Anforderungen nach § 3 Abs. 3 LSV 
genügt. 
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Viele Schnellladeeinrichtungen, die über eine CCS Combo 2 und CHAdeMO Fahrzeugkupplung 
verfügen, sind so ausgestattet, dass kein paralleles Laden möglich ist. Dies entspricht dann den oben 
genannten Anforderungen der LSV (vgl. § 2 Nr. 6 LSV und § 3 Abs. 3 LSV). Bitte beachten Sie in solch 
einem Fall die korrekte Anzeige bei der Bundesnetzagentur, indem Sie beide Fahrzeugkupplungen 
dem gleichen Ladepunkt zuordnen.

Anmerkung:  Vielfach wird in der Branche anstelle des Begriffs Fahrzeugkupplung der Begriff 
Stecker verwendet. Beide Begriffe sind hier gleichbedeutend.
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Mindestanforderung der LSV: CCS Combo Typ 2

Übersicht Fahrzeugkupplungen für Schnellladeeinrichtungen

Kontakt für weitere Fragen zur LSV: 
ladesaeulenverordnung@bnetza.de  

Referat 620

Sonstige: zum Beispiel CHAdeMO


